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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gladbeck 

Ausgabe 06/23       Freitag, 31. März 2023 

 

Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck 

 

Satzung vom 30.03.2023 zur Änderung der Hauptsatzung  

der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 13. April 2022, hat der Rat der Stadt Gladbeck in seiner Sitzung am 30.03.2023 

folgende Satzungsänderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck beschlossen. 

 

Artikel 1 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995, zuletzt geändert durch Satzung vom 

08.10.2021, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 21 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 

§ 21 Verwaltungsvorstand  
 

(1) Die Zahl der Beigeordneten beträgt vier. 

  

Artikel 2 

 

Die Änderungssatzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995, zu-

letzt geändert durch Satzung vom 08.10.2021, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Hinweis: 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 
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sechs Monaten seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht geltend gemacht werden kann, es sei 

denn,  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Gladbeck, den 30. März 2023 

 

- Bettina Weist - 

Bürgermeisterin 

 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

 

Gemäß Abschnitt 6.1.2.4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassengesetz Nord-

rhein-Westfalen wird das von der Sparkasse Gladbeck unter der  

 

Kontonummer 309006948 

 

ausgestellte Sparkassenbuch aufgeboten. 

 

Der Inhaber/die Inhaberin wird aufgefordert,  Rechte innerhalb einer Frist von drei Monaten unter 

Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden.  

 

Andernfalls wird es - nach Fristablauf - für kraftlos erklärt. 

 

Gladbeck, den 21.03.2023 

 

Stadtsparkasse Gladbeck 

Der Vorstand 

Jan Büser 
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